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Kundmachung 
vom 27. Februar 2024 
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
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1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 bis 8 die 
Beschlüsse Nr. 178/2023, 180/2023 bis 184/2023, 187/2023 und 188/2023 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 178/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/196 der Kommission vom 

25. November 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 273/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr. 111/2005 des Rates betreffend die Aufnahme bestimmter Drogen-
ausgangsstoffe in die Liste der erfassten Stoffe1 ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 15x (Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 R 0196: Delegierte Verordnung (EU) 2023/196 der Kommission 

vom 25. November 2022 (ABl. L 27 vom 31.1.2023, S. 1)" 

 
1 ABl. L 27 vom 31.1.2023, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/196 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 180/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2298 der Kommission vom 

23. November 2022 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Geneh-
migung von Propiconazol zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktart 8 gemäss der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates3 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
12zzzzzzzzx (Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2570 der Kommission) 
folgende Nummer eingefügt: 
"12zzzzzzzzy. 32022 D 2298: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2298 

der Kommission vom 23. November 2022 zur Verschie-
bung des Ablaufdatums der Genehmigung von Propico-
nazol zur Verwendung in Biozidprodukten der Pro-
duktart 8 gemäss der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des  

3 ABl. L 304 vom 24.11.2022, S. 85. 
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Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 
24.11.2022, S. 85)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/2298 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen4. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
4 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 181/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang VI (Soziale 
Sicherheit) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der 

sozialen Sicherheit Beschluss Nr. H13 vom 30. März 2022 über die Zu-
sammensetzung und die Arbeitsweise des Rechnungsausschusses der 
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozi-
alen Sicherheit5 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit dem Beschluss Nr. H13 wird der Beschluss Nr. H46 aufgehoben, 
der in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und daher aus die-
sem zu streichen ist. 

3. Anhang VI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

Anhang VI des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Nach Nummer 3.H12 (Beschluss Nr. H12) wird Folgendes eingefügt: 

"3.H13 32022 D 0810(01): Verwaltungskommission für die Koordi-
nierung der Systeme der sozialen Sicherheit Beschluss Nr. 
H13 vom 30. März 2022 über die Zusammensetzung und die 
Arbeitsweise des Rechnungsausschusses der Verwaltungs- 

5 ABl. C 305 vom 10.8.2022, S. 4. 
6 ABl. C 107 vom 27.4.2010, S. 3. 
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kommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (ABl. C 305 vom 10.8.2022, S. 4)" 

2. Der Text von Nummer 3.H4 (Beschluss Nr. H4) wird gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut des Beschlusses Nr. H13 in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen7. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
7 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 182/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/967 der Kommission vom 

16. Mai 2023 zur Festlegung technischer Informationen für die Berech-
nung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigen-
mitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2023 bis 29. Juni 
2023 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversicherungstätigkeit8 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1zw 
(Durchführungsverordnung (EU) 2023/266 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"1zz. 32023 R 0967: Durchführungsverordnung (EU) 2023/967 der Kom-

mission vom 16. Mai 2023 zur Festlegung technischer Informatio-
nen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rück- 

8 ABl. L 133 vom 17.5.2023, S. 125. 
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stellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen 
vom 31. März 2023 bis 29. Juni 2023 gemäss der Richtlinie 
2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betref-
fend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (ABl. L 133 vom 17.5.2023, S. 125)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/967 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen9. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
9 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 183/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/2402 der Kommission vom 

16. August 2022 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/1018 zur Ergänzung der Richtli-
nie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstan-
dards zur Präzisierung der Angaben, die von Wertpapierfirmen, Markt-
betreibern und Kreditinstituten zu übermitteln sind10 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/2403 der Kommission vom 
16. August 2022 zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1151/2014 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, 
welche Angaben bei Ausübung des Niederlassungsrechts und des 
freien Dienstleistungsverkehrs zu übermitteln sind11 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen:  
10 ABl. L 317 vom 9.12.2022, S. 39. 
11 ABl. L 317 vom 9.12.2022, S. 41. 
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Art. 1 

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 14d (Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1151/2014 der 

Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32022 R 2403: Delegierte Verordnung (EU) 2022/2403 der Kom-

mission vom 16. August 2022 (ABl. L 317 vom 9.12.2022, S. 41)" 
2. Unter Nummer 31bazp (Delegierte Verordnung (EU) 2017/1018 der 

Kommission) wird Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32022 R 2402: Delegierte Verordnung (EU) 2022/2402 der Kom-

mission vom 16. August 2022 (ABl. L 317 vom 9.12.2022, S. 39)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2022/2402 und 
(EU) 2022/2403 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
12 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 184/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/313 der Kommission vom 

15. Dezember 2022 zur Änderung der in der Durchführungsverord-
nung (EU) 2016/2070 festgelegten technischen Durchführungsstan-
dards im Hinblick auf Referenzportfolios, Meldebögen und Erläute-
rungen für Meldungen gemäss Art. 78 Abs. 2 der Richtlinie 2013/36/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates13 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 14m 
(Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 der Kommission) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 R 0313: Durchführungsverordnung (EU) 2023/313 der Kom-

mission vom 15. Dezember 2022 (ABl. L 46 vom 14.2.2023, S. 1)" 

 
13 ABl. L 46 vom 14.2.2023, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/313 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen14. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
14 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 187/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/369 der Kommission vom 

29. November 2022 zur Berichtigung der polnischen Sprachfassung 
der Verordnung (EU) Nr. 139/2014 zur Festlegung von Anforderun-
gen und Verwaltungsverfahren in Bezug auf Flugplätze gemäss der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates15 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/217 der Kommission vom 
1. Februar 2023 zur Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 
hinsichtlich einiger Unstimmigkeiten zwischen den mit der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/1387 und den Verordnungen (EU) 
2021/1296 und (EU) 2021/2237 eingeführten Anforderungen16 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
15 ABl. L 51 vom 20.2.2023, S. 23. 
16 ABl. L 30 vom 2.2.2023, S. 11. 
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Art. 1 

Anhang XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 66nf (Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommis-

sion) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 R 0217: Durchführungsverordnung (EU) 2023/217 der Kom-

mission vom 1. Februar 2023 (ABl. L 30 vom 2.2.2023, S. 11)" 
2. Unter Nummer 66nh (Verordnung (EU) Nr. 139/2014 der Kommis-

sion) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 R 0369: Delegierte Verordnung (EU) 2023/369 der Kommis-

sion vom 29. November 2022 (ABl. L 51 vom 20.2.2023, S. 23)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/369 und der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/217 in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen17. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
17 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 188/2023 
vom 5. Juli 2023 

zur Änderung von Anhang XIV (Wettbewerb) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
2. Die Verordnung (EU) 2022/720 der Kommission vom 10. Mai 2022 

über die Anwendung des Art. 101 Abs. 3 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Ver-
einbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen18 ist in das Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission19, die in das 
EWR-Abkommen aufgenommen wurde, ist am 31. Mai 2022 ausser 
Kraft getreten und daher aus dem Abkommen zu streichen. 

3. Anhang XIV des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIV des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 2 
(Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission) folgende Fassung: 
"32022 R 0720: Verordnung (EU) 2022/720 der Kommission vom 10. Mai 
2022 über die Anwendung des Art. 101 Abs. 3 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Verein-

 
18 ABl. L 134 vom 11.5.2022, S. 4. 
19 ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1. 
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barungen und abgestimmten Verhaltensweisen (ABl. L 134 vom 11.5.2022, 
S. 4). 
Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgenden 
Anpassungen: 
a) In Art. 6 Abs. 1 wird nach den Worten ‚nach Art. 29 Abs. 1 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1/2003‘ folgender Wortlaut eingefügt: ‚oder nach 
Teil II Kapitel II Art. 29 Abs. 1 des Protokolls 4 des Abkommens zwi-
schen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde 
und eines Gerichtshofs‘. 

b) In Art. 6 Abs. 2 wird nach den Worten ‚Art. 29 Abs. 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003‘ folgender Wortlaut eingefügt: ‚oder nach Teil II Ka-
pitel II Art. 29 Abs. 1 des Protokolls 4 des Abkommens zwischen den 
EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines 
Gerichtshofs‘. 

c) In Art. 7 wird am Ende Folgendes angefügt: 
,Nach den Bestimmungen des Abkommens zwischen den EFTA-
Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Ge-
richtshofs kann die EFTA-Überwachungsbehörde durch Empfehlung 
erklären, dass in Fällen, in denen mehr als 50 % des relevanten Marktes 
in den EFTA-Staaten von parallelen Netzen gleichartiger vertikaler 
Vereinbarungen abgedeckt werden, die vorliegende Verordnung auf 
vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbe-
werbs auf diesem Markt enthalten, keine Anwendung findet. 
Eine Empfehlung nach Abs. 1 ist an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-
Staaten zu richten, in denen der betreffende relevante Markt liegt. Die 
Kommission wird über die Ausstellung einer derartigen Empfehlung 
benachrichtigt. 
Binnen drei Monaten nach der Ausstellung einer Empfehlung gemäss 
Abs. 1 teilen alle angeschriebenen EFTA-Staaten der EFTA-
Überwachungsbehörde mit, ob sie die Empfehlung akzeptieren. Ver-
streichen diese drei Monate ohne Antwort, so wird davon ausgegan-
gen, dass die nicht rechtzeitig antwortenden EFTA-Staaten die Emp-
fehlung annehmen. 
Akzeptiert ein angeschriebener EFTA-Staat die Empfehlung oder ant-
wortet er nicht fristgerecht, wird ihm gemäss dem Abkommen die 
rechtliche Verpflichtung auferlegt, die Empfehlung innerhalb von drei 
Monaten nach ihrer Ausstellung umzusetzen. 
Teilt ein EFTA-Staat der EFTA-Überwachungsbehörde innerhalb der 
dreimonatigen Frist mit, dass er ihre Empfehlung nicht akzeptiert, no-
tifiziert die EFTA-Überwachungsbehörde der Kommission diese Ant-
wort. Ist die Kommission mit der Stellungnahme des betreffenden 
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EFTA-Staates nicht einverstanden, gilt Art. 92 Abs. 2 des Abkom-
mens. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde und die Kommission tauschen In-
formationen aus und führen Konsultationen über die Durchführung 
dieser Bestimmung. 
In Fällen, in denen mehr als 50 % des relevanten Marktes im räumli-
chen Geltungsbereich des EWR-Abkommens von parallelen Netzen 
gleichartiger vertikaler Vereinbarungen abgedeckt werden, können die 
beiden Überwachungsbehörden eine Zusammenarbeit mit dem Ziel 
aufnehmen, getrennte Massnahmen zu treffen. Haben die beiden 
Überwachungsbehörden eine Einigung über den relevanten Markt und 
die Zweckmässigkeit einer Massnahme nach dieser Bestimmung er-
zielt, so erlässt die Kommission eine an die Mitgliedstaaten gerichtete 
Verordnung und richtet die EFTA-Überwachungsbehörde eine Emp-
fehlung entsprechenden Inhalts an den EFTA-Staat bzw. die EFTA-
Staaten, in denen der betreffende relevante Markt liegt.‘." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2022/720 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 6. Juli 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen20. Dieser Beschluss 
gilt ab dem 1. Juni 2022. 

 
20 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 5. Juli 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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